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Energiestandard – Bewährtes bewahren und mit neuen Wahlmodulen ergänzen. So präsentiert 
sich Minergie ab dem Jahr 2017. 

Minergie im Umbruch

Minergie ist in den letzten 25 
Jahren als der Energiestan-
dard mit der gut gedämm-

ten Gebäudehülle hervorgegangen. 
Der Standard hat die Entwicklung 

der Gebäudedämmung bei Neubau-
ten und Sanierungen massgeblich 
geprägt. Dies hat nicht zuletzt dazu 
geführt, dass sich die neuen Muster-
vorschriften der Kantone dem bishe-
rigen Minergiestandard angenähert 
haben und hinsichtlich Wärmedäm-
mung dieselben Anforderungen ver-
langen.

Damit sich ein Minergiegebäude 
weiterhin vom durchschnittlichen 
Neubau abhebt, hat sich Minergie 
weiterentwickelt und präsentiert ab 
2017 die drei bekannten Standards 
Minergie, Minergie-P und Minergie-
A in erweiterter Form. Nach wie vor 
sollen sich die Minergiebauten durch 
eine gute Wärmedämmung, ein an-
genehmes Raumklima und einen tie-
fen Verbrauch ausweisen. Neu kommt 
hinzu, dass mindestens ein Teil der 
benötigten Energie selbst erzeugt 

Gute Wärmedämmung, angenehmes Raumklima und tiefer Energieverbrauch zeichnen ein Minergie-Gebäude aus. Ab 2017 spielen 
beim Minergie-Standard zudem die Eigenstromproduktion und die fossilfreie Wärmegewinnung eine Rolle. BILD MINERGIE

werden soll und die Heizung bei 
Neubauten fossilfrei betrieben wer-
den muss. Ausgenommen ist die 
Spitzenlastdeckung.

Planungsanforderungen
Die Minergiestandards werden 

auch inskünftig durch verschiedene 
Anforderungen in absoluten Werten 
definiert. Zum einen ist dies die 
Grundanforderung an den Heizwär-
mebedarf. Dieser wird analog zu den 
Energievorschriften berechnet und 
entspricht für Minergie und Minergie-
A den Anforderungen nach den Mus-
tervorschriften der Kantone (MuKEn 
2014). Für Bauten nach dem Miner-
gie-P-Standard darf der Heizwärme-
bedarf maximal 70 Prozent des 
Grenzwertes nach MuKEn 2014 be-
tragen. Für Sanierungen sind 90 Pro-
zent des Grenzwertes zu erreichen.

Die bisherige Anforderung der 
Minergie-Energiekennzahl wird als 
Grundanforderung beibehalten und 
als neue Hauptanforderung auf die 
Gesamtenergiebilanz ausgedehnt. 
Neben dem Energieaufwand für die 
Heizung, das Warmwasser und die 
Elektrizität für die Haustechnikkom-
ponenten wird neu ebenfalls der 
Strom für Beleuchtung und die fix ein-
gebauten Geräte mitberücksichtigt. 

Damit die Minergiestandards den 
Energievorschriften in den Kanto-
nen genügen, wird neu die Pflicht 

zur Eigenstromerzeugung aufge-
nommen. Pro Quadratmeter Ener-
giebezugsfläche (beheizte Geschoss-
fläche) ist eine Stromerzeugung von 
mindestens 10 W Leistung zu instal-
lieren.

Innerhalb der Gesamtenergie- 
bilanz kann der selbst erzeugte 
Strom wieder angerechnet werden. 
Dabei ist der direkt selbst ver-
brauchte Strom voll abzugsfähig. 
Bei dem in das Netz zurückgespeis-
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WEITERE INFOS

Weitere Informationen über  
Minergie ab 2017 finden Sie unter:
www.minergie2017.ch

Ab dem 3. Januar 2017 sind die neu-
en Reglemente und Anwendungshil-
fen auf der Website von Minergie 
zu finden: www.minergie.ch

Minergie besteht weiterhin aus drei Standards. Neu hinzu kommen drei Zusätze zur freien 
Wahl.  GRAFIK MINERGIE

Die Grundanforderungen unterscheiden sich nur noch beim Minergie-P-Standard 
von den MuKEn 2014. In der Minergie-Kennzahl (Bsp. Neubau EFH ⁄ MFH) sind 
neu auch der Strom und die Eigenerzeugung enthalten.  GRAFIK HEV SCHWEIZ

A. K. Das Mehrfamilienhaus  
unserer Stockwerkeigentümer- 
gemeinschaft stammt aus den 
70er-Jahren. Unser Erneuerungs-
fonds ist relativ gut geäufnet, und 
einige Miteigentümer überlegen 
sich nun, nichts mehr in den 
Fonds zu zahlen. Gleichzeitig 
wird in absehbarer Zeit ein Hei-
zungsersatz fällig, und es steht 
eine Flachdachrenovation an. Mit 
welchen Kosten muss hier gerech-
net werden?

Der Erneuerungsfonds sollte 
grundsätzlich regelmässig geäuf-
net werden. Auch wenn in den 
ersten Jahren keine oder nur  
wenige Unterhalts- und Erneue-
rungsausgaben anfallen, wird 
sich dies mit zunehmendem Alter 
der Liegenschaft ändern. Neben 
der Heizung und dem Dach dürf-
ten über kurz oder lang auch wei-
tere Bauteile zur Renovation fällig 
werden. Es ist empfehlenswert, 
jährlich 1 bis 2 Prozent des Ge-
bäudewertes einzubezahlen. Dies 
ermöglicht es, nach dem Ende ei-
nes Lebenszyklus die Hauptbau-
teile umfassend zu erneuern und 
gegebenenfalls wertvermehrende 
Investitionen in Form von Wärme-
dämmungen zu tätigen.

Für die Kostenschätzung der an-
stehenden Arbeiten ist eine früh-
zeitige Abklärung sinnvoll. Bei 
der Heizung kommt es massgeb-
lich auf die Art und Grösse der 
Heizung an. Ausgaben von 
25 000 bis 50 000 Franken kom-
men hier schnell zusammen. Für 
die Dachsanierung kann mit 700 
bis 800 Franken pro Quadratme-
ter Dachfläche gerechnet werden. 
Je nach Ausführung ist aber auch 
eine grössere Streuung möglich.

Um diese Erneuerungsmassnah-
men langfristig zu planen, ist es 
empfehlenswert, zusammen mit ei-
ner Fachperson eine Gebäudeana-
lyse zu erstellen und den Erneue-
rungsbedarf für die nächsten zehn 
Jahre zu ermitteln. Hieraus ergibt 
sich die Motivation, den Erneue-
rungsfonds weiter aufzustocken.

Heizung im 
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ten Strom werden maximal 40 Pro-
zent davon angerechnet. Damit wird 
dem Umstand Rechnung getragen, 
dass im Sommer und zu Spitzenzei-
ten über die Mittagszeit viel Strom 
ins Netz abgegeben und dort gespei-
chert werden muss, damit dieser 
nachts oder im Winter wieder an die 
Haushalte abgegeben werden kann.

Aus der Summe des Energie- 
bedarfs für Heizung, Warmwasser 
und Elektrizität, abzüglich der Ei-
genproduktion am Gebäude, ergibt 
sich die Minergie-Energiekennzahl. 
Für den Basisstandard liegt die An-
forderung für Neubauten (EFH ⁄ MFH) 
bei 55 kWh pro Quadratmeter und 
Jahr (kWh ⁄ m2a). Minergie-P-Bauten 
müssen einen Wert von 50 kWh ⁄ m2a 
erreichen, und Minergie-A-Objekte 
sind bis auf 35 kWh ⁄ m2a zu trim-
men.

Zusatzmodule
Wer sein Haus bisher nicht nur 

energetisch vorbildlich bauen, son-
dern auch hinsichtlich der Material-
wahl Bestleistungen erreichen woll-

te, konnte den Zusatz «ECO» anvi-
sieren. «ECO» wird auch 2017 unver-
ändert als Zusatz geführt.

Minergie bleibt in seiner Basis 
ein Standard, der auf Planungswer-
ten beruht. Dies führt leider nicht 
immer zum gewünschten Ziel. Auch 
wenn sie nicht direkt mit dem Stan-
dard verknüpft sind, werden allgemei-
ne Baumängel oftmals direkt mit dem 
Minergie-Label in Verbindung ge-
bracht. Um dem entgegenzuwirken, 
hat Minergie den Zusatz «Minergie-
Qualitätssystem Bau» (MQS Bau) ins 
Leben gerufen. Innerhalb von MQS 
Bau werden die Ausführung sowie 
die Inbetriebnahme enger begleitet 
und überprüft. Je nach gewählter In-
tensitätsstufe geschieht dies mittels 
einer Selbstkontrolle durch den Pla-
ner. Oder aber die Baufortschritte 
werden durch einen unabhängigen 
MQS-Bau-Experten begleitet und 
kontrolliert. Bauherrschaften erhal-
ten dadurch Gewähr, dass nicht nur 
Minergie drauf steht, sondern dass 
der Standard auch umgesetzt wird. 
Während einer Pilotphase in den 
Kantonen Graubünden, Schaffhau-
sen, Thurgau und Zürich sollen 2017 
rund 20 Projekte begleitet und erste 
Erfahrungen gesammelt werden.

Bauten über 2 000 m2 Energiebe-
zugsfläche und sämtliche Minergie-
A-Objekte müssen künftig mit einem 
Messsystem ausgerüstet werden. Et-
was weiter geht das freiwillige Zu-
satzprodukt «MQS-Betrieb». Inner-
halb dieses Monitorings werden 
sämtliche Energieflüsse gemessen, 
gespeichert und in geeigneter Form 
visualisiert. Dies ermöglicht eine 
laufende Betriebsoptimierung, und 
Massnahmen können frühzeitig er-
griffen werden, wenn sich Unregel-
mässigkeiten zeigen. 

Gültigkeit der neuen Standards
Die neuen Standards und Anfor-

derungen gelten ab dem 1. Januar 
2017. Bereits in Planung befindliche 
Objekte können noch bis zum 30. 
Juni 2017 nach den bis Ende 2016 
geltenden Reglementen eingereicht 
werden. In begründeten Fällen wird 
diese Frist gar bis Ende 2017 verlän-
gert. Eine Ausnahme muss jedoch 
bis Mitte Jahr bei der Zertifizie-
rungsstelle beantragt werden. Die 
neuen Produktereglemente, Anwen-
dungshilfen und Nachweisformula-
re sind ab dem 3. Januar 2017 über 
www.minergie.ch verfügbar.


